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es ſcheint eine Verſtärkung bevor.
der gegenwärtigen Organiſation der Armee die Zahl der Gene-
ralſtabsoffiziere allzu gering.
Armee beſteht aus 520 Offizieren mit Einſchluß der Adjutan-
tur, der Generalſtab der ruſſiſchen Armee wird mit Ausſchluß
der Adjutantur auf 309 Offiziere angegeben.

Vierteljährlicher Abonnements Preis
für Halle und unſere unmittelbaren
Abnehmer 22/, Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
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Jnſerate für den Courier werden an
genommen: Jn Leipzig in der Buch-C r. handlung von H. Kirchner, Univer-
ſitätsſtraße, Paulinum. Jn Mag
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handlung, Breiteweg Nr. 156.
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v und Land.

Jn der Expedition des Couriers. Redakteur Dr. Schadeberg.

M 59. Halle, Dienstag den 12. März 1850.
Hierzu eine Beilage.

Deutſchland.
Berlin, d. 10. März. Se. Excellenz der Staats und

Miniſter des Jnnern, Freiherr von Manteuffel, iſt von
Golſſen hier angekommen. Se. Excellenz der Herzoglich ſach
ſen meiningiſche Staats Miniſter, Freiherr von Wechmar, iſt

nach Meiningen von hier abgereiſt.
Der bisherige Gehülfe an der Koöniglichen Univerſitäts-

Sternwarte zu Königsberg i. P., Dr. phbil. Wichmann, iſt
zum Obſervator derſelben ernannt worden.

Dem Perſonal des Generalſtabes unſerer Armee ſteht, wie
Jn der That ſcheint bei

Der Generalſtab der franzoöſiſchen

Jn Preußen bil-
den den Generalſtab 13 Stabsoffiziere als Chefs, und von die-

ſen ſtehen 10 bei den 9 General -Commando's und der Gene-
ral-Jnſpektion der Artillerie, 3 als Abtheilungsdirektoren bei

dem großen Generalſtabe.
ſtabe noch 14 Stabsoffiziere, 15 Hauptleute und 2 Premier-
lieutenants.

ziere den preußiſchen Generalſtab, da 6 zur Dienſtleiſtung beim
Generalſtabe abkommandirte Lieutenants nur eine Zulage à 72
Thlr. beziehen, ihr Gehalt aber bei den Truppentheilen erhal-

Jm Uebrigen gehören zum General

Jm Ganzen bilden alſo nicht mehr als 44 Offi-

ten, von welchen ſie kommandirt ſind.
Jn einem Miniſterrathe ſoll auf Antrag des Herrn von

Schleinitz die Abberufung des preußiſchen Geſand-
ten aus Hannover beſchloſſen und dieſelbe heute erfolgt ſein.
Preußen laßt dort nur einen Geſchäftsträger.
Man vermuthet, und von vielen Seiten wird es bereits

mit Beſtimmtheit behauptet, daß auch die mit Preußen auf den
Vertrag vom 26. Mai 1849 verbündeten deutſchen Regierungen
ihre Vertreter von Hannover abberufen und nur Legations-
n zur Wahrnehmung der laufenden Geſchafte zurücklaſſen

erden. n„Berlin, d. 10. März. Heute Vormittag hielt der Ver-
waltungsrath des engeren Bundes unterm Vorſitze des Herrn

Bodelſchwingh ſein Praſidium niedergelegt hatte, waren die
Sitzungen auf eine kurze Zeit ausgeſetzt worden.

Die „Conſt. Corr.“ meldet: „Der General v. Rauch ſoll
an die Statthalterſchaft in Kiel mit einer beſonderen Miſſion
betraut ſein und vor einigen Tagen ſeine Reiſe dahin angetre-
ten haben.“ Das Correſpondenzbüreau“ ſagt in Bezug
hierauf: Der Adjutant Sr. Majeſtät, General von Rauch, iſt
nach Schleswig abgegangen, um die Herzogthümer von jedem
eigenmächtigen militäriſchen Handeln gegen Dänemark abzu
halten. Jn dieſem Falle iſt Hr. v. Rauch ſogar, dem Verneh-
men nach, beauftragt mit dem Rückziehen der preußiſchen Trup
pen zu drohen. Uebrigens iſt Hr. v. Rauch mit ſehr ausge
dehnter Vollmacht verſehen. Verſichert wird, daß dieſe neueſte
Maßregel eine Folge des gegenwärtigen Standes der Verhand-
lungen mit Dänemark ſei, welche im Augenblick zur Hoffnung
auf guünſtigere Reſultate, als bisher berechtigen ſollen. Es ſoll
Beſſeres in Ausſicht ſtehen, als ein dritter Waffenſtillſtand.
Die Regierung bietet im Augenblick Alles fur das Zuſtande-
kommen eines ehrenvollen Friedens auf; deſſenungeachtet iſt ſie
auch auf Erneuerung des Kampfes gefaßt, nur ſoll ein „un-
zeitiges“ Handeln der Herzogthümer vermieden werden.“

Aus Drieſt werden die telegraphiſchen Nachrichten bezüg-
lich der engliſchen Blokade der griechiſchen Hafen beſtätigt; es
iſt aber die erwähnte ſpatere Antwort Palmerſtons im Unter-
hauſe einſtweilen Bürge, daß der Weg der Vermittelung einge-
ſchlagen iſt.

Erfurt, d. 7. März. Auch die nicht beigetretenen Staa
ten nehmen, wie es ſich erwarten ließ, ein lebhaftes Jntereſſe
an dem bevorſtehenden Reichstage, ja die vier königl. Regie
rungen haben foörmliche berichterſtattende Beobachter beſtellt, und
ſind fur dieſelben bereits ſolche geräumige Quartiere hier gemie
thet, daß man daraus auf ein großes Perſonal, welches dieſel
ben mitbringen, ſchließen darf. Oeſterreich ſcheint es in dieſer
Beziehung Allen zuvorzuthun; denn nicht nur, daß daſſelbe
damit umgeht, hier ein ſein Jntereſſe in der deutſchen Frage
vertretendes Organ zu gewinnen, ſo wird von ihm auch ein
formliches Bureau zur ſchnellſten Berichterſtattung wahrend des
Reichstags angelegt. Einige von den öſterreichiſchen Agenten
waren bereits hier und ſind nur einſtweilen nach Berlin gegan

von Radowitz wiederum eine Sitzung. Nachdem Herr von gen. Mit Eröffnung des Reichstags kommen ſie ſämmtlich wie



der hierher. Auch ruſſiſche Agenten ſollen bereits hier ſein. Ob-
gleich der Verwaltungsrath den Eroöffnungstermin auf den 20.
d. M. anberaumt, ſo glaubt man doch, daß der Termin bis
zum 2. April verlängert werde, da viele Abgeordnete das Oſter-
feſt noch im Kreis ihrer Familien zu verleben wunſchen. Das
Bundesſchieds gericht beſteht nur noch aus ſieben Mitglie-
dern, drei von Preußen je zwei von Sachſen und den beiden
Heſſen. Die Geſetzvorlagen, welche deſſen Umwandlung zu einem
Reichsgerichte betreffen, ſind bereits fertig und werden nach dem
Verfaſſungsentwurfe der erſte Gegenſtand der reichstaglichen Be
rathung ſein. Dann kommen noch einige Specialgeſetze. Man
ſcheint demnach den früheren Vorſatz, die Berathungen auf den
Verfaſſungsentwurf zu beſchränken, aufgegeben zu haben. Für
die Sitzungen des Verwaltungsraths ſind Raume im hieſigen
Regierungsgebaude beſtimmt und werden bereits in den Stand

eſetzt.e ewhgſen, d. 7. März. Aus dem benachbarten Königreich

Polen gehen uns wenig Neuigkeiten von Belang zu der Fe-
ſtungsbau von Kaliſch wird, wie es heißt, jetzt raſch in An
griff genommen. Von den 180,000 M. Ruſſen, die gegenwär-
tig das Königreich beſetzt halten, ſtehen 150,000 M. marſchfertig
an der Grenze Niemand weiß aber, ob es dabei blos auf eine
bewaffnete Neutralität oder auf eine Jntervention abgeſehen iſt.
Von den ruſſiſchen Offizieren glauben Einige: es gehe an den
Rhein, Andere: es gehe nach Konſtantinopel Manche ſind der
Anſicht, Rußland werde mit Gewalt auf die Herſtellung Dane
marks in ſeiner alten Verfaſſung dringen Manche dagegen wol-
len wiſſen, daß der Kaiſer im Bunde mit Oeſterreich, den alten
deutſchen Bundestag mit ſeiner bekannten Wirkſamkeit herſtellen
werde. Der nächſte Monat muß uns Auftkläärung darüber geben.

Jn Düren wurde bei der Nachwahl fur das deutſche Volks-
haus in Erfurt Profeſſor Braun in Bonn als Abgeordneter
gewahlt.

Glaz, d. 3. März. Die „Schleſ. Ztg.“ brachte einen
(auch in unſer Blatt übergegangenen) Artikel aus Glaz, nach
welchem die Commandantur den Befehl erhalten haben ſoeoll, als-
bald alle Vorbereitungen zum Unterbringen von 8000 Mann
zu treffen. Das „Glazer Wochenblatt“ ſagt in Bezug auf jene
Angabe So viel uns bekannt, beruht dies auf einem Jrrthum,
welcher dahin zu berichtigen ſein duürfte, daß die Aufforderung
an die hieſige Commandantur gelangt iſt, Bericht zu erſtatten,
ob die vollſtändige Kriegsſtärke der Feſtung ohne Weiteres in
der Feſtung ſelbſt untergebracht werden kann, oder in welcher
Art eine Unterbringung der Truppen auf den nachſten Dorfern
zu veranlaſſen ſein würde.

Frankfurt a. M., d. 6. März. Der Kölniſchen Zei
tung wird von einem mit den einſchlagenden Verhältniſſen in
der Regel ſehr vertrauten Correſpondenten geſchrieben: Einen
Beitrag zur richtigen Beurtheilung des „Verſuchs einer gemein-
ſchaftlichen Reichsverfaſſungsvorlage“ der drei Könige
von Baiern, Sachſen und Württemberg liefert die Unterredung,
welche, wie man hoöört, vor wenigen Tagen zwiſchen dem würt
tembergiſchen Miniſter des Auswärtigen und dem preußiſchen
Geſandlen, Hrn. v. Sydow, über dieſen Gegenſtand gepflogen
wurde. Der Miniſter erklärte, daß der Grundgedanke der ver
einigten drei Regierungen geweſen ſei, einen Schritt der An
näherung. an Preußen zu ihun. Man habe in keiner Weiſe
auf Annahme der untereinander vereinbarien Punkte gerechnet,
ſondern nur die Hoffnung gehegt, daß dieſe erſte poſilive Aeu-
ßerung gegenüber dem preußiſchen Entwurfe zur Ermittelung
eines allen deutſchen Staaten annehmbaren dritten führen könne.
Erſt dann, wenn Oeſterreich und Preußen ſich mit den drei koö-
niglichen Regierungen auf gleicher Baſis wieder gefunden, er
gebe ſich die Möglichkeit der gemeinſchaftlichen Einberufung ei-

nes Reichstags um mit dieſem zu vereinbaren; ein Sonder-
bündniß ſei daher eben ſo wenig beabſichtigt wie überhaupt ir-
gendwelche Demonſtration gegen den von Preußen beſchrittenen
Weg. Jn gleicher Weiſe lauten die Angaben von Müunchen.
Hr. v. d. Pfordten ſoll die Zuverſicht zu ſeiner bisherigen Poli-
tik nicht mehr bewahrt, ſich vielmehr einer verſöhnlichen Stim
mung überlaſſen haben. Hält man den Berliner Entwurf, der
auf dem Nationalitaätsprincipe beruht, dem „Vorſchlage“ der drei
Könige von Baiern, Sachſen und Württemberg, welcher dieſes
erſte Princip aufgiebt, gegenüber, ſo leuchtet die Unmöglichkeit
der Ermittelung eines dritten ein.

Wiesbaden, d. 7. März. Heute wurde der Landtag
für das Jahr 1850 eroffnet.

München, d. 6. März. Was bairiſche Blätter über ein
Kriegsminiſterialreſcript berichten, nach welchem das ganze zweite
Armeecorps auf den Kriegsfuß geſetzt wird und den Befehl
erhalten hat, ſich ſofort marſchfertig zu machen, beſtätigt ſich
vollkommen. Die Beurlaubten dieſes Corps ſind ſammtlich bis
zum 15. d. M. einberufen, und man nennt bereits den nord-
weſtlichen Theil der Provinz Oberfranken mit dem Hauptquar-
tier Lichtenfels als die Gegend, wo die Aufſtellung dieſer Trup-
pen ſtattfinden ſoll. Als Gründe vermuthet man einerſeits die
Truppenanhäufungen von Seite Preußens um Eifurt, anderer-
ſeits die Aufſtellung eines namhaften Heeres von Seite Frank-
reichs längs der deutſchen Grenze. Jndeß wird nicht blos das
zweite Armeecorps, ſondern demnachſt die ganze bairiſche Armee
auf den Kriegsfuß geſetzt und ſogar das zweite Aufgebot hierzu
mobil gemacht werden. Um Dies möglichſt raſch ausführen zu
können, wird der Staatsminiſter des Krieges ſchon dieſer Tage
einen ſehr bedeutenden außerordentlichen Eredit von der Kam-
mer der Abgeordneten verlangen, und, wie man glaubt, von
der Majorität derſelben ſicher auch erhalten.

Hannover, d. 7. März.
zweiten Kammer machte bei Gelegenheit eines Antrags auf bal-
dige Vorlegung eines Civilgeſetzbuchs Miniſter Stüve die nach-
ſtehenden merkwürdigen Aeußerungen: „Es müſſe bedenklich er
ſcheinen für ein ſo kleines Land, wie Hannover, ein ſolches
Geſetzbuch zu geben. Eines Theils ſeien wohl kaum die Kräfte
dazu im Lande vorhanden, anderen Theils würde dadurch ein
Zwang der Wiſſenſchaft eingeführt werden da keine andere Uni-
verſität als die des Landes dieſe Geſetzgebung kultiviren würde.
Nur eine allgemeine Geſetzgebung für ganz Deutſchland kann
den Rechtszuſtand beſſern. Jch geſtehe zu, daß vor zwei Jah-
ren der Zeitpunkt dazu viel günſtiger war als jetzt, wenn man
es nur verſtanden hätte, die Zeit zu benutzen. Der gegenwärtige
Augenblick iſt nicht ſo günſtig. Es iſt ſchon geſtern die Rede
davon geweſen, daß die Regierung von dem Beſtreben, einen
Theil von Deutſchland zu einigen, zurückgetreten ſei; die Re-
gierung hat dieſes für ihre Pflicht gehalten. Jetzt
iſt der Zeitpunkt eingetreten, wo nach den früheren
Verhältniſſen zurückzukehren und von da aus neu
zu ordnen iſt. Gehen wir hiervon ab, ſo bleibt uns
keine Hoffnung auf irgend ein erwünſchtes Ziel
übrig. Halten wir dieſe aber feſt und gewinnen
eine größere Anzahl deutſcher Staaten, ſo dürfen
wir einen günſtigen Erfolg erwarten, und gerade
jetzt liegt die Hoffnung nicht ſo fern, als man ge-
wöhnlich glaubt; denn auch da, wo man die Hoff
nung ſo fern glaubte, ſind Schrittegeſchehen, welche
die Hoffnung neu beleben.“

Wenige Stunden nach einer geſtern ſtattgefundenen ziemlich
langen Sitzung des Geſammtminiſteriums, iſt, wie man hor',
ein Adjutant des Königs, Freiherr von Schlicher, mit Depe-

Hieraus, wie aus dem noſchen nach Wien entſandt worden.

Jn der geſtrigen Sitzung der



Hannover, d. 8. März.
ſeiner Wiener Reiſe zuruückgekehrt.

Bernburg, d. 6. März. Das Miniſterium hatte als
Kandidaten für bas Erfurter Staatenhaus den Landrath v. Kro-
ſigk in Grona und die Abgeordneten Bley und v. Lattorff
vorgeſchlagen, von denen der letzte mit 12 gegen 8 Stimmen
gewählt wurde.

Bremerhaven, d. 6. März. Die beiden deutſchen
Kriegsdampfbote Großherzog von Oldenburg und Frank-
furt (Kazik und Jnka) ſind heute von Briſtol hier eingetroffen.

Fiensburg, d. 5. März. Präſident Vollpracht, wel
cher ſich ſeit geſtern hier befindet, hat bereits mit vielen amtli-
chen und nichtamtlichen Perſonen Unterredungen gehabt. Der-
ſelbe wird wohl ſchon morgen uns verlaſſen, um nach Apen-
rade, Hadersleben und den noördlichen und weſtlichen Gren,
diſtrikten zu gehen. Es ſino dieſer Tage an die beurlaubten
Schleswiger, welche bei der daäniſchen Armee dienen, Einberu-
fungsſchreiben von Alſen aus pr. Poſt geſandt, wir glauben

Graf Bennigſen iſt von

jedoch, daß dieſelben wenig Berückſichtigung finden werden.
Apenrade, d. 6. Maärz. Mit ziemlicher Gewißheit wird

hier behauptet, daß die Danen die Wache, die ſie bisher zum
Schutze des Brückenkopfes am diesſeitigen Ufer des Alſener
Sundes gehalten haben, nunmehr zurückgezogen haben, ſo daß
der Bruckenkopf unbeſetzt iſt. Auch ſoll ein Theil der auf Al-
ſen verſammelten Truppen permittirt ſein.

Wien, d. 7. März. Am Schluß eines Artikels über
die deutſche Frage ſagt der „„Wanderer“: „Wir erwarten mit
Spannung vie nächſte Entwickelung dieſer Verfaſſungsphaſe.
Man will in der Zutunft nichts als den Zerfall Deutſchlands
ſehen und ein Entſtehen mehrerer ſeparirten Staaten, die nur
durch ein ſehr lockeres Föderalivband vereinigt ſein ſollen. Wir
ſind nicht dieſer Meinung, wir heffen beſtimmt die Vereinigung
Oeſterreichs mit Deutſchland, aber nicht auf dem Wege von
jetzt, micht durch ein Direktorium, noch weniger durch ein Jn-
terim, wir ſehen nur einen klaren, entſcheidenden und frucht-
baren Weg, welchen man freilich ſchon lange hatte einſchlagen
können, den Weg des Gagernſchen Programms. Es wird man-
cher Separatiſſimus ſich dagegen ſtemmen, aber die nationale
Nothwendigkeit der Völker iſt ſtärker als alle Protokolle der
Diplomatie.““

Direkten Nachrichten aus Cattaro vom neueſten Datum
zufolge ſind die Einwohner von Moraza, wie der „Lloyd“ mel-
det, wieder zur Ruhe zurückgekehrt, welche übrigens in ganz
Montenegro herrſcht. Der Auſſtand war ohne alle Bedeutung
und konne ohne irgend ein Einſchreiten des Patriarchen beige-
legt werden. Nur einige Mißvergauügte eifern gegen die Steuer-
Ernzahlungen, finden aber nirgends viel Anklang.

Aus ſonſt verläßlicher Quelle erfährt die „Sudſl. Ztg.“,
die Auſſtändiſchen in Türkiſch-Kroatien hatten die Feſte Bihacz
eingenommen und aus der ganzen Kraina die Türken vertrieben.

Frankreich.
Poaris, d. 7. Marz. L. Napoleon wird am Dienstage
in Begleitung des Kriegsminiſters die Militärſchule von St.
Eyr beſuchen, wo bei dieſem Anlaſſe auß. rgewöhnliche Uebun-
gen Statt finden ſollen. Unſer ſchon im September fur
We ſ. ingten ernannter Geſandter Bois-le Comte iſt erſt jetzt da
hin abgereiſt, weil das nunmehr beigelegie diplomatiſche Zer-
würjniß mit dem waſhingtoner Kabinet ſeine fruhere Abreiſe
nicht geſtattete.

fortdauernden Aufenthalte des Miniſters des Aeußeren Grafen
v. Bennigſen in der Kaiſerſtadt, darf angenommen werden,
daß die dieſſeitigen Unterhandlungen mit Oeſterreich in Betreff

der deutſchen Frage mit fortgeſetzter Lebhaftigkeit betrieben werden.

Mehrere Blätter der Oppoſition behaupten, es ſei nicht
wahr, daß der Miniſter des Jnnern, wie er auf der Tribüne
der Nationalverſammlung erklärt, den Polizeibeamten, der die
Jmwortellenkranze für die Februartodten von der Juliſaäule
habe wegnehmen laſſen, abgeſetzt habe. Die „Preſſe“ giebt ſo
gar zu verſtehen, daß der Polizeipräfekt ſelbſt dieſe Profanation
befohlen habe, und kündigt Interpellationen hierüber in der
Nationalverſammlung an. Die „Preſſe“ erklärt ſich im Stande
anzugeben wann, wo und durch wen die Wegnahme der Jm
mortellenkränze 9 Agenten und 2 Brigadiers der Polizei befoh
len worden ſei.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 7. März. Es hat ſich hier die Nachricht

verbreitet, Sir John Franklin und alle ſeine Gefährten
ſeien wohlbehalten aufgefunden worden. Sie beruht auf folgen
dem, von einem Herrn Samuel Peck an die Lords der Admi
ralitaät gerichteten Briefe:

Liverpool, d. 6. März 1850. An die Lords der Admiralität, Lon
don. Mylords! Ich beeile mich, Jhnen die Nachrichten mitzutheilen,
welche ich über Sir John Franklin und ſeine Expedition erhalten habe.
Wahrſcheinlich bin ich der Erſte, durch den Sie dieſelben empfangen.
Jch hoffe ſie werden ſich als richtig erweiſen, da ich die Ehrenhaftigkeit
und Wahrhaftigkeit des Ueberſenders jener Nachrichten vollkommen ver
bürgen kann. Folgendes iſt ein wörtlicher Auszug ſeines von San Fran
cisco, Californien, 30. December 1849 datirten Briefes: „Geſtern war
ein Herr an Bord unſeres Schiffes, der eben aus Kamtſchatka ange
langt war und die Nachricht von der Auffindung Sir John Franklin's
und aller ſeiner Gefährten überbrachte ſie befinden ſich ſämmtlich wohl
und ſind durch die nordweſtliche Durchfahrt gekommen. UnterzeichnetCharles Peck.“ brt 9 zelch

Dieſer Brief meines Sohnes iſt an Bord des engliſchen Schiffes
„„Blakeley“ von Liverpool geſchrieben. Jch hoffe, Mylords, daß ich der
Erſte bin der dieſe Nachricht von der vermißten Expedition überbringt.
Ob die Mittheilungen des von meinem Sohne erwähnten Herrn gegrün-
det find oder nicht, muß ſich bald zeigen. Unterzeichnet Samuel Peck.

So erfreulich eine Beſtaätigung dieſer Kunde auch ſein
würde, viel laßt ſich auf obiges Schreiben nicht bauen. Hr.
Charles Peck mag ein ſehr ehrenwerther und zuverläſſiger Mann
ſein leider wiſſen wir aber durchaus nichts über die Glaub-
würdigkeit des erwähnten Ankömmlings aus Kamtſchatka, er-
fahren auch nicht einmal, auf was ſich jene Kenntniß von der
Entdeckung Sir John Franklin's grunder, ob auf eigene An-
ſchauung, auf zuverlaäſſige Berichte oder nur auf ein unbe-
ſtimmies Geruücht.

Niederlande.
Amſterdam, d. 9. März. Es iſt der zweiten Kammer

der Generalſtaaten jetzt das Actenſtuck mitgetheilt, durch wel-
ches der König der Niederlande fur das Herzogthum Limburg
am 23. Nov. v. J. dem Jnterim beigetreten iſt, ein Schreiben
des Miniſters des Auswaärtigen an die Geſandten von Oeſter
reich und Preußen des folgenden Jnhalts: „Obgleich der König
ſich nicht verhehlen kann, daß die zwiſchen den Regierungen
von Oeſterreich und Preußen abgeſchloſſene Uebereinkunft mit
den organiſchen Beſtimmungen des Deutſchen Bundes nicht
übereinſtimmt, und daß ſie nicht ganz auf dieſe Beſtimmungen
gegründet iſt, ſo hat Se. Majeſtät nichtsdeſtowen ger mit gro
ßer Befriedigung geſehen, daß die beiden Regierungen ſich ver
ſtaändigt haben, ihre Kräfte zu einem Verſuche zu vereinigen,
der gegenwartigen anomalen und verwickelten Lage der Dinge
ein Ende zu machen und daß dieſelben, in Erwägung zumal
des wiederholt von Sr. K. Hoh. dem Erzherzog Reichsverwe
ſer ausgedrückten Wunſches, ſeine hohe Würde niederzulegen,
im Namen der Bundesſtaaten einſtweilen die Centralgewalt des
Deutſchen Bundes zu dem Zweck übernommen haben, die Auf-
rechi haltung der Unabhängigkeit und Unveiletzlichkeit der Staa-
ten, welche einen Theil des Bundes bilden, ſowie die Verthei



4

digung der inneren und äußeren Freiheit Deutſchlands zu hand-
haben. Der König tritt deshalb, für das Herzogthum Lim-
burg, der genannten Uebereinkunft vom 30. September vollſtan
dig bei, unter dem Vorbehalt jedoch, welcher übrigens auch im
Sinn der Uebereinkunft zu liegen ſcheint, daß die Ausübung
der proviſoriſchen Centralgewalt ſich nur auf diejenigen Angele-
genheiten erſtrecke, welche nach den Bundesgeſetzen der engeren
Bundesverſammlung unterliegen und in den durch die Geſetze
feſtgeſtellten Granzen, daß jede aus dem gegenwärtigen Beitritt
hervorgehende Verpflichtung ſchon von ſelbſt mit dem 1. Mai
1850 erlöſche und daß die Bundesacte von 1815, die Wiener
Schlußacte von 1820, die durch den Deutſchen Bund kraſt ſei-
ner Befugniß gefaßten Beſchluſſe, ſo wie die beſtehenden Ver
träge, bis dieſelben in geſetzlicher Weiſe modificirt worden, in
voller Kraft bleiben.“

Donaufürſtenthümer.
Der commandirende General der ruſſiſchen Armee in

der Moldau und Walachei, Hr. v. Luüders, hat von dem Kriegs-
miniſter Befehl erhalten, dieſe Provinzen unverzuglich zu raumen
und daſelbſt blos die 15. Jnfanteriediviſion, die 9. reitende
Artilleriebrigade und zwei Uhlanenregimenter zuruckzulaſſen.
Zugleich wurde dem General Lüders eingeſcharft, dieſem Befehle
die groößtmögliche Publicitat zu geben, was auch ſogleich voll
zogen wurde. Doch brachte derſelbe Kurier, unabhängig von
dieſem Befehle, auch noch einen zweiten, an dieſelbe Adreſſe
mit derſelben Unterſchrift, worin dem General Luüders aufge-
tragen wurde, einen Rapport an das Kriegsminiſterium auszu-
fertigen des Jnhalts, daß die Strenge der Jahreszeit und die
ungangbaren Wege den Abmarſch der Truppen vor dem Fruh-
jahre unmöglich machen und daß General Luders ſich nach Aus
fertigung dieſes Rapports ſofort mit der Approviſionirung ſeiner
Armee bis zum Monat Mai befaſſen ſollte. (Wand.)

Griechenland.
Trieſt, d. 4. März. Eben trifft ein Lloyddampfer aus

Griechenland ein. Er bringt uns Briefe aus Calamachi vom
25. und Patras vom 26. Febr. Jm Hafen von Patras
gab es keine griechiſchen Schiffe mehr und die Handeils-
thätigkeit iſt gleich Null. Aus Calamachi die gleiche Mel-
dung, noch verſchlimmert durch die Angabe des großen Scha-
dens, der durch die außergewöhnliche Kälte dort verurſacht
worden war. Jn den Provinzen Livadia und Tripolitza mußte
man zu einer zweiten Saat ſchreiten. Die Olivenpflanzungen
ſind mehr als zur Hälfte zu Grunde gerichtet. Auf der Jnſel
Poros, die meiſt von Orangen- und Limonienhandel lebt, iſt
kaum ein Drittheil dieſer Pflanzen unverſehrt geblieben.

Trieſt, d. 5. März. Wir haben mit dem heute ange
kommenen Llovyddampfer Nachrichten aus Griechenland bis zum
26. v. M. Die Erklärung Rußlands in der griechiſchen Sache,
obgleich ſie der Zeit nach jetzt wohl da ſein könnte, ſehlt noch
immer, wir müßten ſie denn indirect in den Ereigniſſen in
Bosnien ſuchen, welche auf dem Punkte der offenen Empo
rung und des Kampfes gegen die Pforte angelangt ſind. Die
öffentliche Aufmerkſamkeit Europa's möge die bosniſchen Zuſtän
de ja nicht außer Acht laſſen fur den Augenblick findet die
orientaliſche Frage dabei einen Theil ihrer Löſung. Die Los-
reißung Bosniens von der Pforte und ſeine Begründung als
ſelbſtſtäändiges Fürſtenthum gleich Serbien, Walachei und Mol-
dau unter ruſſiſchem Protectorat, wird die Loſung geben für
den Abfall aller übrigen europäiſchen Provinzen der Turkei.

Vermiſchtes.
Berlin, d. 5. Marz. Am Sonntage enkzündeten ſich

hierſelbſt in einem Schaufenſter unter den Linden, in der Sonne,

die in einer Holzbüchſe verſchloſſenen Frictionshölzer. Der
Deckel der Büchſe wurde mit Vehemenz emporgeſchleudert und
ebenſo die Hoölzchen, welche wie ein Feuerregen nach allen Sei-
ten austinanderflogen. Der Laden wuürde, wenn nicht augen
blickliche Hülfe zur Hand geweſen ware, vollſtändig in Brand
gerathen ſein. Es durfte dies der Warnung wegen Beachtung
verdienen.

Barby, d. 6. März. Zur Berichtigung einer Mit-
theilung in Nr. 55 dieſer Ztg. und nachdem die nahern Um
ſtande eines großen Unglucks, welches ſich am 4. d. M. an hie-
ſiger königl. Fahrſtelle ereignet hat, durch Zeugenvernehmungen
und ſonſt jetzt amtlich feſtgeſtellt ſind, übergeben wir dieſe trau-
rige Nachricht hierdurch der Oeffentlichkeit. Am Abend des 4.
Maärz, gegen 6 Uhr, fuhr der hieſige ſogenannte Fährkahn, ge-
führt von 3 Fahrleuten und beſetzt mit 36 Perſonen aus der
Stadt und 4 Fremden, vom jenſeitigen Einladeplatz der Stadt
zu. Als er das eigentliche Fiußbett des weit ausgetretenen
Stromes erreichte, wurde das Segel aufgeſpannt und das Fahr-
zeug gewendet, um bei einem ziemlich ſtarken Winde den Kahn
gegen den Strom zu richten und das Seitenbord dem Wellen-
ſchlage nicht auszuſetzen. Jn dieſem Augenblick brach der ſtarke
neue Maſt, das Fahrzeug ſchlug um und 38 Menſchen verſan-
ken in den Fluthen. Einem nur gelang es, ſich zu retten, er
wurde Stunde ſtromab auf dem nach oben gekehrten Bo-
den des Kahnes gefunden. Das Fahrzeug war durch die an-
gegebene Perſonenzahl bei ſeiner Größe und Tragfähigkeit von
140 CEenetr circa nicht überlaſtet. Durch dies ſchreckliche Un-
gluck wurden aus hieſiger Stadt 33 fleißige im Betrieb
ihres Berufs, großentheils des Handels mit Gartenfrüch-
ien, begriffene Menſchen ihren Familien entriſſen, 44 Kinder
und 36 andere erwerbsunfaähige Perſonen ihrer Ernahrer be-
raubt. Furchtbar war der Schreck und das Entſetzen der gan-
zen Bevölkerung des Orts, herzzerreißend das Jammergeſchrei
der Hinterbliebenen. Eine tiefe Trauer beugt jetzt jedes Ge-
müth und das Beſtreben, den hülfloſen Kindern und den alten
verlaſſenen Lliern beizuſtehen, hat bei einer heute veranſtalteten
Sammlung ſich bethätigt. Der Jnhaber der hieſigen Domai-
nenpachtung, Herr Lieutenant Dietze, leuchtele mit ſeinem Bei-
ſpiele vor durch Zeichnung von 500 Thlr. Mehrere Wohltha-
ter fſolgten mit Beiträgen ven 50 und 25 Thlr. und die heute
noch nicht vollendete Sammlung wird wenigſtens theilweiſe zur
Linderung der Noth gereichen.

Geſetz,
betreffend die Ablöſung der Reallaſten und die Regulirung

der gutsherrlichen und bäuerlichen Verhältniſſe.
(Fortſetzung.)

Zweiter Abſchnitt.
Ablöſung der Reallaſten.

T i te! IV.Feſte, nicht in Körnern beſtehende Natural- Abgaben
S. 29. Sind für feſte, nicht in Körnern beſtehende Natural Ab-

gaben, welche jährlich wiederkehren, während der letzten zehn Jahre
fur die in längeren Perioden wiederkehrenden aber während der letzten
zwanzig Jahre vor Anbringung der Provocation oder, wenn zwiſchen
dieſem Zeitpunkte und der Verkündung des Geſetzes vom 9., Oktober
1848 eine Umſchaffung der Geldleiſtung eingetreten iſt, während der
letzten zehn reſp. zwanzig Jahre vor Verkündung des gedachten Ge-
ſetzes Geldvergütungen ohne Widerſpruch bezahlt und angenommen
worden, ſo ſind dieſe Vergütungen und, wenn ſie innerhalb der gedach
ten Zeiträume gewechſelt haben, der Durchſchnitt der bezahlten Beträge
der Feſtſtellung des Geldwerths dieſer Abgaben zum Grunde zu legen.

S. 30. Kann der jährliche Geldwerth ſolcher Natural Abgaben
nach den Beſtimmungen des S. 29 nicht ermittelt werden ſo kommen
Normalpreiſe (S8. 67 u. f.) in Anwendung, bei deren Feſtſtellung in
der Regel auf die Preiſe in den letzten zwanzig Jahren zu rückſichti
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en und in Anſehung ſolcher Gegenſtände, deren Qualität eine ver
chiedene ſein kann, von der Vorausſetzung auszugehen iſt, daß die

Abgabe in der geringeren Qualität zu entrichten ſei. Jſt aber in einem
egebenen Falle über die zu entrichtende Qualität urkundlich etwas
nderes beſtimmt, ſo ſind die feſtgeſtellten Normalpreiſe dabei nicht

zum Grunde zu legen, vielmehr muß alsdann der Werth der Abgabe
durch ſchiedsrichterlichen Ausſpruch beſonders feſtgeſtellt werden.

g. 31. Auf Abgaben in Wein finden die Beſtimmungen des g. 30
keine Anwendung. Der ährliche Geldwerth ſolcher Abgaben muß viel
mehr, wenn die Vorſchrift des S. 29 uicht Platz greift, durch ſchieds-
richterlichen Ausſpruch beſtimmt und hierbei auf den Ort des Erzeug-
niſſes, fo wie auf den Preis in den letzten zwanzig Jahren vor An
bringung der Provocation Rückſicht genommen werden.

Titel V.NaturalFruchtzehnt.
S. 32. Hat der Berechtigte während der letzten zehn Jahre vor

Anbringung der Provocation oder, wenn zwiſchen dieſem Zeitpunkte
und der Verkündung des Geſetzes vom 9. Oktober 1848 der Natural-
Fruchtzehnt wieder erhoben worden iſt, während der letzten zehn Jahre
vor Verkündung des gedachten Geſegzzes für den NaturalFruchtzehnten
einen Pachtzins bezogen oder eine Abgabe in Geld oder Getreide ſtatt
des NaturalFruchtzehnten ohne Widerſpruch angenommen, ſo bildet
der jahrliche Betrag des Pachtzinſes oder der Abgabe und, wenn dieſe
Beträge gewechſelt haben, der Durchſchnitt der gezahlten Beträge den
Jahreswerth des Zehntrechts. Sind ſolche Paächte oder Abzaben in
Körnern entrichtet worden ſo werden ſie nach Titel III. S. 19 bis 27
in Gelde veranſchlagt.

33. Treten die Vorausſetzungen des S. 32 nicht ein ſo iſt der
Ertrag an Natural-Erzeugniſſen, welchen der Zehntberechtigte im
Durchſchnitt der Jahre von dem Zehnt beziehen kann nach dem Zu
ſtande und der Wirthſchaftsart der zehntpflichtigen Grundſtücke bei An
bringung der Provocatfon ſachverſtändig zu bemeſſen. Bei dem Ge-
treide iſt dieſer Ertrag in Körnern und in Stroh beſonders feſtzuſetzen.
Der Preis der Körner wird nach den Vorſchriften des Tit. III. S8. 19
bis 27 beſtimmt es finden jedoch dabei der im 8. 26 gedachte Abzug
von funf. Prozent nicht ſtatt. Bei Feſtſetzung des Preiſes der übrigen
Natural Erzeugniſſe kommen die Beſtimmungen des Tit. IV. in An-
wendung. Zur Feſtſtellung des jährlichen Geldwerths werden von dem
Rohertrage die Koſten in Abzug gebracht, welche der Berechtigte auf
wenden muß, um den Reinertrag zu erhalten. Den Sachverſtändigen
bleibt überlaſſen, zu beurtheilen, inwieweit die vorzulegenden Zehntre
giſter, Grundſteuer Kataſter, ſo wie andere nach ihrem Ermeſſen ein
zuziehende Nachrichten, ohne Vermeſſung und Bonitirung für die von
ihnen vorzunehmenden Feſtſtellungen ausreichend ſind.

34. Die vorſtehend wegen der Zehnten ertheilten Vorſchriften
finden auch auf die Garbenpacht von den ſogenannten Garbenhöfen
Anwendung.

S. 35. Von dem Tage ab, an welchem das gegenwärtige Geſetz
in Kraft tritt kann von Ländereien, von welchen ein Zehnt noch nicht
bezogen worden, derſelbe nicht gefordert werden. Die Ablöſung des
Zehnten nach Maßgabe der Beſtimmungen dieſes Titels ſchließt daher
auch die Aufhebung des Zehnten vom Neulande (Neubruchzehnt, Rott-
zehnt) mit ein und kann dafür nicht noch eine beſondere Abſindung
verlangt werden.

Titel v.Beſitzveränderungs-Abgaben.
8. 36. Das Recht, Beſitzveränderungs Abgaben (Laudemien, Lehn-

waaren, Antrittsgelder, Gewinngelder u. ſ. w.) bei denjenigen Ver-
änderungsfällen zu fordern, welche auf irgend eine Weiſe in herrſchen
2 Hand eintreten wird ohne Entſchädigung des Berechtigten auf
gehoben.

S. 37. Alle unfixirten Beſitzveränderungs Abgaben, welche nach
Einführung des Edikts vom 14. September 1811 wegen Befoörderung
der Landeskultur (Geſetz Sammlung 1811 S. 300) neu entſtanden ſind,
fallen unbeſchadet der Gültigkeit der übrigen Beſtimmungen der Ver-
äußerung oder Verleihung ohne Entſchädigung des Berechtigten fort.
Abgaben die bei Beſitzveränderungen in einer ein für allemal be-
ſtimmten Summe entrichtet werden müſſen, ſind für unfixirte Beſitz
veränderungs Abgaben nicht zu erachten.

S. 38. Von einem und demſelben Grundſtücke darf fortan niemals
mehr als eine Art von Beſitzveränderungs- Abgaben entrichtet werden.
Sind bisher mehrere Arten von Beſitzveränderungs Abgaben neben
einander entrichtet worden, ſo wird vermuthet, daß die höhere dieſer
Abgaben eine Grundabgabe ſei und daher fortbeſtehe, die geringere da
gegen zu den im S. 3 aufgehobenen Abgaben gehöre.

8. 39. Von denjenigen Abgaben welche bei Beſitzveränderungen
unter den Namen Schreibegebühren, Siegelgelder, Confirmations,
Verreichs, Ausfertigungsgebühren, Zählgelder oder unter anderen
auf Gerichtshandlungen deutenden Benennungen vorkommen gilt auch

in ſolchen Fällen, in welchen neben ihnen keine anderen Beſitzverän
derungs Abgaben entrichtet werden, die Vermuthung, daß ſie Gerichts
ne ſind und zu den nach g. 3, Nr. 5 aufgehobenen Abgaben ge

ören.
S. 40. Der Nachweis, daß ein Grundſtück zu Beſitzveränderungs

Abgaben verpflichtet iſt, kann fortan durch Berufung auf Obſervanz
nicht mehr geführt werden. Dagegen genügt es zu dieſem Nachweis,
wenn ein Beſitzer des Grundſtücks die Verpflichtung auch ohne Angabe
des Rechtsgrundes derſelben, in einer öffentlichen Urkunde anerkannt
t Selbſt ein ſolches Anerkenntniß kann jedoch die Fortdauer ſolcher

eſitzveränderungsAbgaben, welche nach Z. 36 bis 38 unbedingt auf
gehoben ſind, nicht bewirken.

S. 41. Zur Ermittelung des Werths der adbzulöſenden Beſitzver
änderungs Abgaben iſt 1) die Zahl der auf ein Jahrhundert anzuneh
menden Beſitzveränderungsfälle, 2) der Betrag der Beſitzveränderungs
Abgabe feſtzuſtellen.

8. 42. Jn der Regel ſind drei Beſitzveränderungsfälle auf ſein
Jahrhundert zu rechnen. Jſt jedoch die Beſitzveränderungs Abgabe
1) nur bei allen Veräußerungen an Andere als an Deſcendenten des
Beſitzers zu entrichten, ſo werden zwei Veränderungsfälle auf ein Jahr-
hundert gerechnet; 2) daſſelbe findet ſtatt, wenn die Abgabe bei jeder
Art der Beſitzerwerbung ſeitens eines Deſcendenten entrichtet werden
muß; 3) iſt die Abgabe nur bei gewiſſen Arten der Veräußerung an
Andere als an Deſcendenten zu entrichten, bei anderen aber nicht, ſo
wird nur ein Veränderungsfall auf ein Jahrhundert gerechnet 4) daſ
ſelbe findet ſtatt, wenn die Abgabe nur bei gewiſſen Arten der Beſitz
erwerbung ſeitens eines Deſcendentem zu entrichten iſt, bei anderen
aber nicht 5) iſt die Abgabe ausſchließlich oder noch außerdem in ande
ren Fallen, als bei den unter 1 bis 4 genannten Arten des Beſitzer
werbs zu entrichten (z. B bei Heirathen des Beſitzers) ſo iſt für den
Eintritt eines jeden ſolchen Falles ein Veränderungsfall auf ein Jahr-
hundert zu rechnen. Mehr als drei Veränderungsfälle dürfen aber
niemals auf ein Jahrhundert gerechnet werden.

H. 43. Jſt der Betrag der Beſitzveränderungs- Abgabe weder ein
für allemal, noch auch nach Prozenten des Werths oder Erwerbspreiſes
des verpflichteten Grundſtücks rechtsgültig beſtimmt, ſo wird der Durch
ſchnitt derjenigen Beträge, welche in den letzten ſechs Veränderungsfällen
wirklich bezahlt worden oder zu zahlen geweſen ſind und wenn dieſes
nicht ermittelt werden kann der Durchſchnitt derjenigen Beträge, welche
bekannt ſind, als Einheit zum Grunde gelegt. Sollte auf dieſe Weiſe der
Betrag der Gewinngelder von mahljährigen Beſitzern nicht ausgemittelt
werden können, ſo ſoll der halbe Betrag eines vollen Gewinngeldes der
wirklichen Beſitzer deſſelben Grundſtücks angenommen werden. Jſt der
Betrag der Beſitzveränderungs Abgabe in einem gegebenen Falle aus dem
Grunde nicht genau feſtzuſtellen, weil der Sterbefall und der Gewinn zu
ſammen in einer Summe behandelt wurden, ſo ſoll die Hälfte dieſer
Summe als Betrag der Gewinngelder angenommen werden.

S. 44. Beſteht die Beſitzveränderungs-Abgabe in Prozenten von dem
Werthe oder Erwerbspreiſe des verpflichteten Grundſtücks, ſo erfolgt die
Feſtſtellung des bei der Ablöſung zum Grunde zu legenden Werthes oder
Preiſes nach dem in Pauſch und Bogen durch Schiedsrichter abzuſchätzen
den gemeinen Kaufwerth des Grundſtucks. Gebäude und Jnventarienſtücke
ſind bei dieſer Abſchätzung nur dann zu berückſichtigen, wenn fich die Ver
pflichtung zu der Beſitzveränderungs Abgabe auf ſie mit erſtreckt. Von
dem ſo ermittelten Kaufwerth kommen jedoch noch in Abzug: a) die zur
Ablöſung von Dienſten, Abgaben, Grundgerechtigkeiten oder anderen Laſten
des Grundſtücks von dem gegenwärtigen oder einem früheren Beſitzer deſ
ſelben gezahlten Kapitalien, vorausgeſetzt, daß die abgelöſten Laſten dem
Grundſtück nicht etwa ohne Einwilligung des zu der Befitzveränderungs
Abgabe Berechtigten auferlegt worden waren, entgegengeſetztenfalls iſt der
Abzug jener Kapitalien unſtatthaft; b) zwanzig Prozent des Werthes der
zum Grundſtück gehörigen Ländereien c) funfzig Prozent des Werthes der
Gebäude und Jnventarienſtücke.

45. Jſt der Betrag oder Prozentſatz der Beſitzveränderungs Ab
gabe nach Verſchiedenheit der Beſitzveränderungsfälle verſchieden, ſo iſt der
Durchſchnitt der nach H. 42 in einem Jahrhundert zu entrichtenden Be
träge als Einheit des Betrages oder Prozentſatzes der Befitzveränderungs
Abgabe anzuſehen. Mehr als drei Veränderungsfälle dürfen auch hierbei
auf ein Jahrhundert nicht gerechnet werden. Fallen mehr als drei Ver
änderungsfälle auf ein Jahrhundert, ſo iſt der Durchſchnitt der drei höch
ſten Beträge der Beſitzveränderungs Abgabe maßgebend.

H. 46. Der hundertſte Theil der Summe derjenigen einzelnen Be
träge, welche nach den vorſtehenden Beſtimmungen in den auf ein Jahr-
hundert treffenden Beſitzveränderungsfällen zu entrichten ſein würden, bildet
den Jahreswerth der abzulöſenden Berechtigung.

S. 47. Von dem Zeitpunkte ab, an welchem eine Provocation auf
Ablöſung bei der Auseinanderſetzungs Behörde angebracht wird, darf von
denjenigen Grundſtücken, auf welche ſich die Provocation erſtreckt (SS. 94
und 95), für die ſpäter ſich ereignenden Beſitzveränderungsfälle die Beſitz



veränderungs Abgabe nicht mehr gefordert werden. Dagegen iſt von eben
dieſem Zeitpunkte ab die zu ermittelnde Ablöſungsrente von den Verpflich
teten zu entrichten.

g. 48. Nachſchußrenten werden bei Ablöſung der Beſitzveränderungs
Abgaben nicht ferner feſtgeſtellt.

H. 49. Eine Rückforderung der vor Verkündigung des gegenwärtigen
Geſeſes gezahlten Beſitzveränderungs Abgaben aller Art iſt nur zuläſſig,
wenn die Zahlung entweder unter ſchriftlichem Vorbehalte der Rückforde
rung geleiſtet oder durch adminiſtrative Execution erzwungen worden iſt,
obgleich der Verflichtete vor Vollſtreckung der Execution ſeine Zahlungs
verbindlichkeit beſtritten hatte. Fortſetzung folgt.)

Merſeburg. Der Pfarrer Kothe zu Oſterode, Diöces Veltheim,
tritt mit dem 1. Mai d. J. in den Ruheſtand.

Durch das am 25. Januar d. J. erfolgte Ableben des Pfarrers Kuhn
iſt die Pfarrſtelle zu Rodersdorf mit Heteborn, Diöces Gröningen, erle-
digt worden.

Getreidepreiſe.
(Nach Berliner Scheffel und preuß. Gelde.)

Halle, den 9. März.

Weizen 1 15 A bis 1 21 3Roggen 259 27 6Gerſte 21 3 r 23 9 2Hafer 15 20Magdeburg,! den 9. März. (Nach Wispeln.)

Weizen 88 Gerſte 18 21Roggen Hafer 14 16Nordhauſen den 9. März.
Weizen 14 12 bis 1 22 Gerſte 22 S bis 25n z Hafer 15 2 19Rüböl, der Centner 14
Leinöl, der Centner 13

Quedlinburg den 7. M8rz. (Nach Wispeln.)

Weizen 36 40 Gerſte 14 119Roggen 23 27 Hafer 14 1416Raff. Rüböl, der Centner 14 s
Ruböl der Centner 13
Leinöl der Centner 11

Waſſerſtand der Saale bei Halle
am 10. März Abends 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 5 Zoll.
am 11. März Morgens 6 Uhr am Unterpegel 7 Fuß 4 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 9. März Nr. 8 und 1 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 10. bis 11. März.

Jm Kronprinzen: Die Hrrn. Miniſter Everts u. Scribner a. Neu
york. Hr. Bravuereibeſ. Große a. Oelzſchau. Hr. Oberſtlieut. v.
Wentzel u. Hr. Adjut. v. Boſſe a. Torgau. Hr. Rentier Stockmann
a. Duſſeldorf. Die Hrrny. Kaufl. Clarenbach a. Hückeswagen, Strauß
a. Kaiſerslautern Barth a. Erfurt, Gumpel a. Bamberg.

Stadt Zürich Fräul. Lampe, Partik. a. Gotha. Die Hrru. Kaufl.
Jacobi a. Berlin, Simon m. Gem. u. Fritſche a. Eisleben, Heinze
a. Tetſchen, Lempp a. Schw. Gmünd, Otto a. Gelnhauſen, Schaller
a. Magdeburg, Forner a. Hamburg, Mund a. Lübben, Forſt a. Bre
men, Catholy a. Delitzſch, Herre a. Eſſen, Kris a. Frankfurt.

Goldnen Ring Die Hrrn. Kaufl. Weſſel a. Bremen, Schmidt a.
Erfurt Weimar a Havelberg. Hr. Apoth. Kanſtein u. Hr. Litho
graph Stedemann a. Berlin.

Engliſcher Hof Hr. Lieut. v. Helleben a. Erfurt. Hr. Bat. Arzt
Schmidt a. Naumburg. Hr. Maler Vuchmann a. Hohenmölſen. Hr.
Partik. Klotz a. Magdebuxg. Hr. Dr. jur. Erkenberg a. Güſten.

e Wuſtrow a. Lieberoſe, Lampe a. Kamburg, Mül-
er a. Berlin.

het;

Goldnen Löwen Hr. Stad. Viedenhof, Hr. Reg.Rath Schütz u. Hr.
Kaufm. Roſenthal a. Berlin. Die Hrrn. Kaufl. Overlach a. Braun
ſchweig Sanner a. Magdeburg.

Stadt Hamburg Hr. Sutsbeſ. Leonhard a. Halberſtadt. Hr. Stud.
Weſtphal u. Hr. Cand. med. Dr. Steineck a. Berlin. Die Hrrn.
Kaufl. Hagen a. Saalfeld, Rocholl a. Kaſſel Rinken a. Deutz,
Kleiſt a. Jlſenburg, Harteck a. Magdeburg Scheiding a. Minden.

Zur Eiſenbahn: Hr. Rechtsanwalt Espenheim a. Stettin. Hr. Aſſeſ
ſor Thielemann a. Fraukfurt. Die Hrrn. Partik. Kurze u. Meier
a. Hannover. Die Hrrn. Kaufl. Richter a. Berlin, Cramer a. Ha
nau, Hoppe a. Bremen.

Kunſt-Nachricht.
Ueber die bevorſtehende Aufführung des

„Lobgeſanges“
von

Felix Mendelsſohn-Bartholdy.
Die allgemeine und warme Theilnahme, welche Mendels-

ſohns Meiſterwerke von jeher in unſerer kunſtliebenden Vater-
ſtadt gefunden, veranlaßte den Vorſtand der reorganiſirten Sing-
akademie den „Lobgeſang“, eines der genialſten Tonge-
bilde des fruh verſtorbenen und durch alle gebildeten Lander be
trauerten Tondichters, zur oöffentl chen Aufführung zu bringen.
Die Wahl dieſes Meiſterwerks iſt jedenfalls zeitgemäß und
ſomit gerechtfertigt, denn es ſchildert in Form einer „Sinfonie-
Cantate“ machtig und wahr den Sieg des Lichts über
die Finſterniß! Jm erſten Jnſtrumentalſatze tritt über
aus prachtig der Hauptgedanke des Werkes ein auch wer die
Worte: „„Alles was Odem hat, lobe den Herrn“, wel-
che dieſer Satz in Toönen ausſpricht, nicht kennte, müßte die
kräftig fromme Ermunterung heraushören. Hieran ſchließt ſich
als nothwendige Schattirung ein zweiter Jnſtrumentalſatz,
welcher das Ringen nach Licht mit einem Anfluge von mit-
telalterlicher Romantik ſchildert, bei welchem es dem ſinnigen
Zuhörer überlaſſen bleibt, an Ritterthum und Moönchsweſen zu
denken. Der hier ausgedrückte Schmerz der nach Licht rin-
genden Seele wird aber ſogleich wieder im Zten Satze beſchwich-
tigt, welcher in frommer Weiſe das Sehnen nach goöttli-
cher Hülfe und den Eintritt des Lichts in die Welt der
irdiſchen Finſterniß anzudeuten ſcheint, und dadurch trefflich zu
dem letzten Satze hinuberleitet, welcher nun in einem pracht-
vollen Vocalchore das erſte ermunternde Thema wieder auf-
nimmt. Nach Anleitung des von Mendelsſohn aus der Bibel
zuſammengeſtellten Textes, folgt nun ein dramatiſches Seelen
gemälde, welches ſich ſelbſt erlaäutert und durch liebliche, er-
greifende Sologeſänge und mächtige Chöre Geiſt und Herz er-

jedenfalls gehören die Maſſengeſange: „So laßt uns
ablegen die Werke der Finſterniß und anlegen die
Waffen des Lichts;“ „die Nacht iſt vergangen,
der Tag aber herbeigekommen zu dem Gröößten
und Erhabenſten, was in neuerer Zeit componirt wurde.

Moööge ſich denn ein recht zahlreicher Zuhoörerkreis an
Mendelsſohns Meiſterwerke erſfreuen, welches von den Mit-
gliedern der Singakademie mit anerkennungswerther Ausdauer
und Beharrlichkeit eingeubt worden iſt.

Halle. G. Nauenburg.
Heute, Dienstag, den 12. März, Abends 6 Uhr

Verſammlung der Singakademie
im Saale des Kronprinzen.

Der Vorſtand.

Freie Gemeinde.
Mittwoch Abends 7 Uhr geſellige Unterhaltung



Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Die im Dorfe Pörſten am Rippbache
gelegene Mühle mit 2 Mahlgangen und
einer Oelmühle ſoll nebſt allen dabei be-
findlichen Garten, Wieſen und Aeckern

am 12. April 1850 Vormittags
11 Uhr

in der Muühle ſelbſt auf 6 Jahre vom 1.
Mai d. J. ab an den Meiſtbietenden ver
pachtet werden.

Das Taxations-Jnſtrument über die zu
verpachtenden Gegenſtände, das Abgaben-
Verzeichniß und die Bedingungen können
in der Regiſtratur und bei dem Vormunde
der minorennen Beſitzer Karl Herbſt in
Pörſt en eingeſehen werden.

Weißenfels, den 23. Februar 1850.
Königl. Preuß. Kreis-Gericht,

Zweite Abtheilung.

Jm Wege freiwilliger Subhaſtation ſoll
das Gaſthofs und Hinterſäſſergut Nr. 3
zu Lindenthal, 187, Stunde von Leip-
zig an der nach Landsberg führenden Stra-
ße, mit circa 33 Aeckern guten Feldes
in einem Plane, mit Garten und Wieſe,
Vieh und todtem Jnventar, auch Vor-
räthen,

den 27. März d. J. fruh 11 Uhr
an Gerichtsſtelle hier verkauft werden. Die
Beſchreibung des Grundſtücks und Kaufs-
bedingungen ſind bei Gericht und aus den
Patenten, welche in den Gaſthoöfen zu
Lindenthal, Kleinwiederitzſch und
Gaſchwitz aushängen, zu erſehen.

Kaufluſtige haben ſich über ihre Zah-
lungs- und Erwerbfahigkeit auszuweiſen
und zur beſtimmten Zeit bei uns als Lici-
tanten anzugeben.

Breitenfeld bei Leipzig,
am 9. März 1850.

Die Grunerſchen Gerichte daſelbſt.
Dr. Praße, G.-D.

Holz-Auetion.
Jn den zum Rittergute Brande-

roda gehörigen Hölzern ſollen
den 18. März 1850 von Vormittags

9 Uhr an
mehrere Hundert Stück Eichen und Bu-
chen, welche ſich grooßtentbeils zum Nutz
holz eignen, auf dem Stamme gegen
gleich baare Bezahlung unter den im Ter-
mine bekannt zu machenden Bedingungen
meiſtbietend verkauft werden.

Branderoda, den 1. März 1850.

70 Stück g feine und wollreiche
Mutterſchafe ſind von jetzt ab auf dem
Bötticher'ſchen Rittergute Roitzſch bei
Bitterfeld zu verkaufen.

lung.

7

Der Lugauer Steinkohlenbau- Verein
hat, nach neuerlicher Acquiſition beſonders günſtig beurtheilter Kohlenfelder, beſchloſſen

mit Erlaß von circa 30 des Nominalbetrages und mit Einraumung von
Prioritatsrechten, wie der Einzahlung in auf mehrere Jahre berechneten
monatlichen Raten beſonders beguünſtigte Actien auszugeben.

Zu deren Abnahme laden wir das Publikum im Allgemeinen, im Beſonderen
aber die Actionaire des Vereines hiermit ein und zwar durch gefällige Subſcription
und Einzahlung von zwei Thalern pro Actie

in Leipzig: bei den Herren Gebr. Häder und Herrn Carl Flemming
in Chemnitz: bei den Herren Haaſe Soööhne,
in Gera: bei Herrn Eduard Glaß,

bis erſten Mai d. J.
Ausfuührlicheres geben die Proſpecte, welche bei den benannten Herren Sub-

ſcriptions Sammlern gratis in Empfang zu nehmen ſind.
Leipzig, den 2. März 1850.

Das Direetorium obengenannten Vereines.
Schoch.

Verkaufs- Anzeige.
Eine nahrhafte Mühle mit 2 Mahlgaän-

gen und 21 Morgen Feld, Wieſe und
Holz, desgl. 2 Guter nahe bei Naum-
burg, jedes mit 72 Morgen Feld fur
4500 1 desgl. mit 15 Morgen Feld
fur 2500 A ſind zu verkaufen durch den
Commiſſionair Stutzberg in Naum-
burg

Holz- Verkauf.
Montag, den 18. d. Mts. früh 9 Uhr,

ſollen bei Schönnewitz etliche 30 Stück
liegende pappelne Nutzſtucke, von 38 bis
54 Fuß Länge und 17 bis 31 Zoll Starke,
meiſtbietend verkauft werden wozu hier-
mit ergebenſt einladet G. Freyer.

Ein gebildetes Mädchen, welches bereits
auf mehreren Rittergütern conditionirt hat,
ſucht als Wirthſchafterin ein Unterkommen.
Nähere Auskunft wird in Halle Nr. 128
eine Treppe hoch ertheilt.

Ein unverheiratheter militairfreier Gärt-
ener, welcher in der Kunſt-, Gemüſe und

Baumzucht erfahren iſt, ſucht ſofort Stel
Frankirte Adr. bittet man unter

der Ziffer L. H. poste restante Halle
niederzulegen.

Jn der Baumſchule des Ritterguts
Ramſin ſind veredelte hochſtammige
Süßkirſchen zu verkaufen.

Ein tüchtiges Mädchen, aber nur ein
ſolches, findet zum 1. April Dienſt große
Ulrichsſtraße Nr. 72.

Satz-Karpfen- Verkauf.
Freitag als den 15. März früh 9 Uhr

ſollen an den Fiſchhaältern im ſogenann-
ten Hellergarten des Ritterguts Dieskau
40 50 Schock 1 12 und 2pfündige
Satzkarpfen billig verkauft werden.

Findeiſen.

Ein Kutſcher, militarfrei mit guten
Atteſten verſehen, ſucht zum 1. April un-
ter beſcheidenen Anſpruchen ein Unterkom-
men. Reflektirende Adreſſen wolle man
unter E. A. franco an die Expedition die-
ſes Blattes richten.

T Z

Ein Landgut mit 155 Morgen ſeparir
tem Feld, mit Jnventarium und Vieh-
ſtand, 3 Pferde, 150 Stück Schaafe, 10
Stück Rindvieh, nebſt guten Gebaäuden
und Gaſthof, iſt ſofort zu pachten oder zu
kaufen.

Ein Landgut mit 40 Morgen Feld gu-
tes Land, 5000 Forderung.

Ein Landgut mit 125 Morgen iſt ſo-
fort zu verkaufen.

Ein Gaſthof an einer lebhaften Straße
iſt zu verkaufen.

Zu erfragen bei
Eduard Petzold, Nr. 1895.

Halle, den 10. März 1850.

10 Wispel Esparſettekleeſaamen, Sauer-
kirſch-, Pflaumen- und veredelte Apfelbäu-
me und Weinfechſer verkauft das Ritter-
gut Schieferhof zu Obhauſen bei
Querfurt.

Einige Schock junge Pflaumenbaume
ſind zu verkaufen bei

Huyke in Bruckdorf.

Ein rother Sprungbulle, 2 Jahr alt,
eine engliſirte Schimmelſtute, gut geritten
und einſpännig gut eingefahren, ſo wie
ſelbſt geerndteter rother KopfkleeSaamen
iſt zu verkaufen bei Pitſchke in Cön
nern a/S.

n

Auf dem Rittergute Quetz ſtehen 36
Maſtochſen zum Verkauf.

Einen Maulwurfsfänger ſucht der Guts
beſitzer Nette in Beeſenſtedt bei
Wettin.
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Hiermit meinen geehrten Geſchäftsfreunden die ergebene
Anzeige, daß mit heutigem Tage
in mein bisher unter der Firma

V. Se ngeführtes Produeten- und fein Spiritnoſen-Ge-allein

Herr August Schubbe

C om.
ſchäft als Theilnehmer eingetreten iſt und ſolches nunmehr
unter Beibehaltung obiger Firma gemeinſchaftlich von uns
ſortgeführt wird, wovon gefälligſt Vemerkung zu nehmen bitte.

Magdeburg, den I. März 1850.
Woldemar aestner.

gungen

Haus Verkauf in Greußen.
Mein hierſelbſt am Markte sub Nr.

109 belegenes Wohnhaus, 3 Stock hoch
und beſtens ausgebaut, mit guten Seiten-
und Quergebaäuden verſehen, will ich ver-
kaufen. Der guten Lage (Mitte des Mark-
tes) und der guten Bauart wegen, eignet
ſich daſſelbe ſehr gut für Geſchafte, der
Stallungen und übrigen Gebäude wegen
eignet es ſich auch zur Oeconomie.

Greußen, im März 1850
Carl Laue.

Stroh- Verkauf.
10 Schock langes Roggen-Stroh zu Seilen,

10 Weizen-Streh,
10 Haferſtroh
verkauft Bunge in Erdeborn.

Mühlen- Verkauf.
Wegen eines Todesfalles und Verande

rung meiner Wirthſchaft beabſichtige ich
meine vor Erdeborn gelegene Windmühle
mit 2 Mahlgängen zu verkaufen oder zu
verpachten. Jm Oite ſelbſt ſind 800 Ein
wohner und folge deſſen auch andere Ge-
ſchafte mit zu betreiben. Beim Verkauf
iſt z Anzahlung nöthig und werde ich
fur das Uebrige ſehr annehmbare Bedin-

ſtellen.
Erdeborn bei Schraplau,

den 9. März 1850.
C. A. Bunge.

Warnung.Ich warne einen Jeden, meinem Sohn,
dem Studiosus theol. Louis Rienekker,
der ſeit längerer Zeit irrfahrtet, irgend
etwas zu borgen, indem ich für keine Be-
zahlung i gend einer Art ſeiner Schulden
einſt he. Zugleich fordere ich denſelben auf,
ſofort von ſeinen Jrrfahrten abzuſtehen
und heimzukehren.

Schleberoe, im Februar 1850.
Der Königl. Forſter

Rienekker.

Ogter- Eier
empfichlt Louis Feldmann.

Halloria.
Heute Abend Concert.

Bad Wittekind.
Mittwoch Nachmittag ladet zum

Concert und friſchen Pfannkuchen
ergebenſt ein
—S[ST

G. Lüttig.

Heute friſchen Kalk, ſo wie Mauer-
und Dachſteine auf meiner Niederlage am
Moritzthor Nr. 2021.

J. F. Stegmann.

Sämerei- Verkauf.
Beſten rothen und weißen Kleeſaaga-

mere franz. Lucerne, Thymotee, Gras-
ſaamen und Esparſette verkauft

C. A. Jacob
in Halle.

c ——=mmzLehrlings-Geſuch.
Jn meinem Geſchäft findet zu Oſtern

ein Lehrling ſein Unterkommen.
Der Kaufmann Kleinholz

in Gröbzig.

J. Michaelis, gr. Klausſtraße,
empfiehlt Tuche und Buckskins zu ganz
billigen Preiſen.

Eine Partie wollene Zeuge ſollen aus-
verkauft werden bei J. Michaelis.

300 W ganz guter Kiefern-Saamen
ſteht zum Verkauf auf der Oleums- Hütte

Mark Nentz bei Kemberg.
Moritz Köttig.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.

Die Jäger ſchießen morgen in Glau-
cha. Anfang 1 Uhr.

a
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9 9gamilien- Nachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Heute früh 10 Uhr wurde meine liebe
Frau, geb. Perlberg, mit Gottes Hülfe
von einem geſunden Tochterchen leicht und
glücklich enbunden. Dies allen lieben
Freunden zur Anzeige.

Barmen, den 9. März 1850.
Paſtor Taube.

Entbindungs- Anzeige.
Heute wurde meine liebe Frau Augu-

ſte, geb. Belger, von einem tuüchtigen
Jungen glücklich entbunden.

Röpau, den 9. März 1850.
Wernicke, Lehrer.

Verſpätet.
Todes- Anzeige.

Den 3. d. M. entſchlief ruhig nach kur-
zem Krankenlager unſer guter Vater,
Schwiegervater, Bruder und Schwager,
J. S. Schlegel zu Stroöößen, in ſei-
nem 71. Lebensjahre. Um ſtille Theil-
nahme bitten

die Hinterbliebenen.
Strößen, den 9. Marz 1850.

Todes- Anzeige.
Freitag, den 8. März, Nachmittags

21 Uhr endete meine liebe theure Toch-
ter, unſere gute Schweſter und Schwägerin
Anna Ernert, nach einem ſchweren und
ſchmerzensvollen Krankenlager ihr junges
Leben in einem Alter von 16 Jahren.
Freunden und Bekannten dieſe traurige
Nach icht mit der Bitte um ſtilles Beil id.

Hohenmoölſen, Zembſchen, Leip-
zig, Halle und Wildenborn.

Die Hinterbliebenen.
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Beilage zu Nr. 59. des Coriers,

tung“ folgende Mittheilung: Jch bin ſo glücklich, Jhnen in

„Vierkönigs-Bündniſſes“ mittheilen zu konnen:

7. April 1848 in Ausſicht geſtellte Reviſion der deutſchen Bundes Verfaſ
ſang ein dringendes Bedürfniß iſt daß es aber nicht gelungen iſt, mit der

u dieſem Zweck berufenen National Verſammlung eine neue Verfaſſung

welche ſämmtliche Bundesregierungen der Nation durch die angeführten
Bundes s Beſchlüſſe gegeben haben.

National Vertretung, 3) das Bundesgericht.

Dienstag, den
Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.

12. März 1850.

Deutſchland.
Aus Wien, d. 5. Maärz, enthält die „Schleſiſche Zei-

Folgendem den wortgetreuen Jnhalt des ſogenannten

uebereinkunft.In Erwägung, daß die durch die Bundesbeſchlüſſe vom 30. März und

inbaren und daß auch die ſpäter unter mehreren deutſchen RegieSe gepflogenen Unterhandlungen nicht dazu geführt haben, den Ent-
wurf einer alle Bundesglieder vereinigenden Verfaſſung aufzuſtellen, haben
s die Königlichen Regierungen von Baiern, Sachſen und Württemberg für
eine Pflicht gegen ihre Länder ſowohl als gegen das Geſammt Vaterland
erachtet, ſich über einen Vorſchlag zur Ausführung jener Bundesbeſchlüſſe
zu einigen.

Demgemäß ſind die Unterzeichnetey und zwar
für Baiern der Königl. Staatsminiſter des Königl. Hauſes und des Aeu

ßeren Ludwig von der Pfordten
für Sachſen der Königl. Geſchäftsträger Adolf Graf von Hohenthal
für Württemberg der Königl. außerordentliche Geſandte und bevollmäch-

tigte Miniſter Ferdinand Graf von Degenfeld Schomberg,
am heutigen Tage zuſammengetreten und auf Grund der zwiſchen ihren
hohen Regierungen gepflogenen vertraulichen Verhandlungen unter Vorbe-
halt der Genehmigung über nachſtehende Artikel übereingekommen, welche
den Jnhalt eines ſolchen gemeinſchaftlichen Vorſchlages bilden und die Grund-
züge für die Reviſion der deutſchen Bundesverfafſung darlegen ſollen, durch
welche es unter den gegebenen Verhältniſſen möglich wird eine unheilvolle
Spaltung Deutſchlands zu vermeiden und diejenigen Zuſagen zu erfüllen,

Art. 1. Als gemeinſame Bundesangelegenheit werden anerkannt:
1) Die völkerrechtliche Vertretung Deutſchlands in ſeinen allgemeinen
Verhältniſſen zum Auslande. Das Geſandtſchaftsrecht der einzelnen
Staaten wird nicht aufgehoben.

2) Die Entſcheidung über Krieg und Frieden.
3) Die Oberleitung der bewaffneten Macht zu Land und zur See.
4) Die Erhaltung des Landfriedens, der inneren Ruhe und Sicherheit.
5) Die Oberaufſicht auf die gemeinſamen Handels und Zollangelegen

eitenn Oberaufſicht über die Anſtalten für den Verkehr, Schifffahrt,

Poſten Eiſenbahnen Telegraphen.
7) Die Förderung eines Einverſtändniſſes über die wünſchenswerthe

Gleichheit in Münze, Maaß und Gewicht.
9) Die Beiſchaffung der zu dem gemeinſamen Aufwande erforderlichen

Geldmittel durch Martrikularbeiträge.
9) Die Gewähr derjenigen Rechte, welche den Angehörigen aller deut

ſchen Bundesſtaaten zugeſichert ſind.
10) Die Geſetzgebung in den gemeinſamen Bundes Angelegenheiten, un

beſchadet der Unabhängigkeit der inneren Landes Verwaltung der ein-
zelnen Staaten.

11) Die Gerichtsbarkeit in gemeinſamen Bundes Angelegenheiten.
Art. 2. Die Bundesorgane ſind: 1) die Bundes Regierung 23 die

Art. 3. Die Bundes Regierung wird durch 7 Mitglieder gebildet,
welche von folgenden Bundesgliedern ernannt werden

1) Oeſterreich. 2) Preußen. 3) Baiern. 4) Sachſen. 5) Hanno-
der. 6) Württemberg. 7) Kurheſſen und Großherzogthum Heſſen.

Den übrigen Bundesgliedern iſt es, ſo weit nicht agnatiſche oder ſon
ſtige erbrechtliche Beziehungen deren Verbindung mit der einen oder ande-
ren Stimme bedingen freigeſtellt, mit welcher derſelben ſie ſich vereinigen
wollen. Die Art und Weiſe der Betheiligung der ſolchergeſtalt mit vertre-
tenen Staaten an der Ausübung des Rechtes der Beſchickung der Bundes
Regierung bleibt dem freien Uebercinkommen überlaſſen.

Art. 4. Die Bundesregierung hat ihren Sitz in Frankfurt a. M., fie
beſorgt alle gemeinſamen Bundesangelegenheiten mit Ausnahme der Ge-
richtsbarkeit, theils allein theils unter Mitwirkung der National Vertre
tung. Sie tritt mit den Regierungen der einzelnen Bundesſtaaten durch
Bevollmächtigte derſelben oder in deren Ermangelung durch unmittelbare
Korreſpondenz in Verbindung.
Art. 5. Die Bundesregierung faßt ihre Beſchlüſſe in der Regel nach
einfacher Stimmenmehrheit. Nur wo es ſich um Abänderung der Bundes

Art. 6. Die Mitglieder der Bundesregierung ſind an die Jnſtruk-
tionen ihrer Staatsregierung gebunden. Sie dürfen jedoch die Abſtim
mung nicht wegen Mangels einer Jnſtruktion verweigern. Die Geſchäfts
ordnung hat für wichtige Fragen eine billige Friſt zur Einholung von
r zu gewähren, nach deren Ablauf die Abſtimmung erfol
gen muß.

Art. 7. Die Bundesregierung, ernennt die nothwendigen Bundes
beamten.

Art. 8. Die Nationalvertretung beſteht aus 300 gewählten Mitglie
dern. Von dieſen werden in Oeſterreich 100, in Preußen 100 und in den
übrigen Bundesſtaaten 100 gewählt gleichviel, ob Oeſterreich und Preußen
mit ihren Geſammtſtaaten oder nur mit dem größeren Theile derſelben
dem Bunde beitreten. Jn jedem Bundesſtaate wird wenigſtens Ein Mit
glied gewählt.

Art. 9. Die Nationalvertreter werden durch die Landesvertreter in
den einzelnen Bundesſtaaten gewählt.

Art. 10. Die Bundesregierung beruft die Nationalvertretung und iſt
berechtigt, dieſelbe zu vertagen oder aufzulöſen. Jm Falle der Auflöſung
muß binnen 6 Wochen die neue Wahl vollzogen und die Verſammlung
verufen werden.

Art. 11. Der Nationalvertretung ſteht die Mitwirkung zur Bundes
geſetzgebung zu. Ohne Zuſtimmung derſelben kann die Bundesregierung
kein Bundesgeſes erlaſſen. Die Nationalvertretung hat das Recht der
Jnitiative zur Geſetzgebung in allen Angelegenheiten, welche der Bundes
geſetzgebung zugewieſen find.

Art. 12. Die Zuſtimmung der Nationalvertretung iſt erforderlich
zur Feſtſtellung der Bundes-Ausgaben und der zu erhebenden Matrikular
Umlagen. Der Voranſchlag hierfür ſowie der Nachweis über die Ver
wendung wird alle drei Jahre von der Bundesregierung vorgelegt. Die
Matrikular Beiträge werden auf die einzelnen Bundesſtaaten nach dem in
hen Rsefebren Maaße ihrer Betheiligung an der Nationalvertretung
vertheilt.

Ueber die Frage welche Ausgaben als ſolche Bundes Ausgaben zu
betrachten ſind daß auf ſie dieſer Maßſtab angewendet werden kann,
bleibt beſondere Verabredung vorbehalten.

Art. 13. Die Nationalvertretung kann Anträge oder Wünſche be
z aller gemeinſamen Bundesangelegenheiten an die Bundesregierung
ringen.

Art. 14. Jn folgenden Fällen kann ein Beſchluß der Nationalver-
tretung nur durch eine Stimmenmehrheit von zwei Drittheilen gültig ge
faßt werden

1) wo es auf Abfaſſung oder Abänderung von Grundgeſetzen des Bun
des ankommt

2) bei Aufnahme neuer Mitglieder in den Bund
3) in Religionsangelegenheiten.

Art. 15. Es wird ein ſtändiges Bundesgericht eingeſetzt.
Art. 16. Sobald ſämmtliche Mitglieder des bisherigen deutſchen

Bundes ihre Zuſtimmung zu vorſtehenden Artikeln gegeben haben wird
die Bundes Regierung nach Art. 3 gebildet und tritt an die Stelle der
gemäß Convention vom 30. September 1849 eingeſetzten proviſoriſchen
Bundeskommiſſion.

Art. 17. Dieſe Bundes Regierung hat ſofort auf der Grundlage
vorſtehender Artikel ein Bundesgrundgeſetz zu entwerfen, welches beſtimmt
iſt, nach erfolgter Zuſtimmung ſämmtlicher Mitglieder des bisherigen
deutſchen Bundes an die Stelle der BundesAkte vom 8. Juni 1815 und
der wiener Schluß Akte vom 15. Mai 1820 zu treten.

Art. 18. Dieſes Grundgeſetz wird von den einzelnen Regierungen
der Bundesſtaaten den Landesvertretungen mit der Aufforderung mitge
theilt, die Wahl der Natienal- Vertreter vorzunehmen.

Art. 19. Nach vollendeten Wahlen wird die National Vertretung
einberufen und derſelben das Bundesgrundgeſetz zur Vereinbarung vor-
gelegt.

Nach erfolgter Genehmigung welche gegenſeitig mit möglichſter Be
ſchleunigung anzuzeigen iſt, werden die drei königl. Regierungen ſofort
gemeinſchaftlich ihren Vorſchlag zunächſt an die k. k. öſterreichiſchen und
königl. preußiſchen Regierung gelangen laſſen und der proviſoriſchen Bun
des Kommiſſion davon Kenntniß geben.

d eenwartiger Akt iſt in drei gleichlautenden Exemplaren ausgefertigt
worden.

Geſchehen zu München im Miniſterium des königl. Hauſes und des
Aeußeren am 27. Februar 1850.

(L, S.)
(gez.) keudwig von der Pfordten. Adolf Graf von Hohenthal.

Ferdinand Graf von Degenfeld Schomberg.

derfaſſung handelt, iſt Siimmeneinhelligkeit erforderlich-
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Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Jch bringe hiermit zur öffentlichen
Kenntniß der Kreisbewohner, daß ich die
geprüften und feſtgeſtellten Urwählerliſten
für die erſte Kammer den Magiſträten
und Schulzen heute mit der Auflage habe
wieder zugehen laſſen, ſolche auf ortsüb-
liche Weiſe in der Gemeinde bekannt zu
zu machen und inner! alb der nachſten 3
Tage nach der Bekanntmachung in den
Staädten auf dem Rathhauſe und in den
Dörfern in der Schulzenwohnung zu Je-
dermanns Einſicht auszulegen, auch be-
ſonders darauf aufmerkſam zu machen,
daß etwaige Einwendungen dagegen laäng-
ſtens bis zum 14. d. Mts. ſchriftlich un-
ter Beifuägung der Beweismittel bei mir
unmittelbar angebracht werden müßten.

Einwendungen gegen die Urwahlerliſten
können ſowohl die ſein

daß Jemand mit Unrecht darin über-
gangen

als
daß Jemand darin vielleicht aufgenom-
men iſt, der nach Maßgabe der Steuern
die er zahlt oder nach Maßgabe ſeines
Grundvermögens und jaährrichen Ein-
kommens nicht berechtigt erſcheint, Ur
wähler für die erſte Kammer zu ſein.

Die Duplicate der Urwählerliſten liegen
in meinem Büreau und können daher auch
hier eingeſehen werden.

Reclamationen, die ſpäter als bis zu
obigem Termin bei mir angebracht werden,
müſſen unberückſichtigt bleiben.

Halle, den 10. März 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

v. Baſſewittz.

Bekanntmachung.
Jch bringe hiermit zur öffentlichen

Kenntniß, daß am 14. und 15. d. M. in
dem huglichen Terrain noördlich von der
Dölauer Haide nach der ſogenannten
Cröllwitzer Höhe zu die Schießübungen
Seitens des hieſigen Fuüſilier- Bataillons
19ten Jnfanterie- Regiments ſtattfinden
werden.

Halle, den 11. März 1850.
Der Landrath des Saalkreiſes.

Jm Auftrage:
Der Kreis-Secretair

Barth.

Ueber das in meiner Anzeige vom 4.
dieſes Monats erwähnte Kapital von
18,000 iſt bereits disponirt.

Halle, den 9. März 1850.
Ebmeier, Rechts Anwalt.

10

Sachſen, im Bitterfelder Kreiſe, 2 Meilen von Deſſau belegene Rittergut Salz-
furth, mit

976 Morgen 49 R. Acker, incl. 4 Morgen 117 R. Unland,
93 78 Wieſe, incl. 25 (DR. Unland,
94 9 Hutung, incl. 36 ())R. Unland,
15 S Gaärten,4 42 Pflanzungenmit der Jagd, Fiſcherei, Brennerei und dem Vieh und Wirthſchafts Inventar ſoll

Donnerstag den 2. Mai d. J. Vormittags 11 Uhr

18 Jahre im Wege des Meiſtgebots verpachtet werden.

bekommen.
Jeder der 3 Beſtbietenden,

niſſe über ſeine Qualification auszuweiſen.
Deſſau, d. 6. März 1850. Herzogl. Anhalt. Regierung.

Baſedow.

Erbſen auch kann ich Familien und Speiſewirthen von dieſen ausgezeichneten Erb-

Das Sr. Hoheit dem Herzoge von Anhalt Deſſau zugehörige, in der Provinz

im Lokale der unterzeichneten Herzoglichen Regierung von Johannis d. J. ab auf

Die Pachtbedingungen ſind gegen Zahlung der Copialien bei unſerer Canzlei zu

unter welchen die Auswahl vorbehalten wird, hat
im Termine eine Caution von 1000 zu erlegen und ſich durch genügende Zeug

Die weſtpreußiſchen, hochgelben Wachserbſen

zur Ausſaat ſind angekommen; ſie geben den 6fachen Ertrag als alle hieſigen

ſen ablaſſen.
Halle a Saale.

ne

Auction.
Montag, den 18. d. M. u. folg. Tage,

jedesmal Nachmittags 1 Uhr, ſoll ein Theil
des Nachlaſſes der Poſthalter Sachſe, gr.
Brauhausgaſſe Nr. 349, beſtehend in:
Glaswerk, Zinn, Kupfer, Meſſing, 10 gr.
eiſernen Reifen, Kettenzeug Friesdecken,
1 Mahagoni-Pianoforte (in Tafelform u.
klangreichem Tone), Sekretair, Sopha,
Kommoden, Kleider und Actenſchranken,
Laden, div. Tiſchen, Spiegeln, Stuhlen,
Bettſtellen, Mehlkaſten, 1 Waäſchrolle,
1 Marwortiſchplatte, Oelgemalden, einem
dauerhaften Kutſchwagen, Geſchirre, Haus-
geräthe u. dergl. m. meiſtbietend verkauft

werden. Sachſens Erben.
Grundſtücks- Verkauf.

Ein Gartengrundſtuck, in Weißen-
fels belegen, circa 12 13 Morgen Land
enthaltend, mit Gras und Obſtnutzung,
Gemüſegarten, Weinberg und Park, fer-
ner mit einem Wohnhaus von 9 heizbaren
Stuben, 3 Kellern und anderem Zubehoör
nebſt Gärtnerwohnung, ſteht aus freier
Hand zu verkaufen. Nähere Auskunft
wird ertheilt Schulgaſſe Nr. 141/2, in
Weißenfels Nr. 391.

Halle, den 9. März 1850.

Lehrlings-Geſuch.
Ein junger Menſch, der Luſt hat die

Malerei zu erlernen kann zu Oſtern in

w e

die Lehre treten in Merſeburg bei
P. Sörenſen, Maler und Lackirer.

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
i

Wilhelm Hachtmann.
rormonaaorwoonrann

Vonm 16. Juni. d. J. an beabſichtige
ich ſämmtliche in meiner Brauerei gewon
nenen Traber anderweit auf ein oder meh
rere Jahre an Einen Abnehmer zu über

Hierauf Reflektirende wollen we
gen der Bedingungen mit mir Ruckſpra
laſſen.

che nehmen.
Halle, den 10. März 1850.

m

Friſch gebrannter Kalk,
Dachziegel,

Schwänen.
S J T

Hochſtammige Roſen,

nen-, Kirſch, Pflaumen und Afazien
ſtämmchen, die ſchönſten Sorten von Sta
chel- und Johannisbeerſtrauchern und Wein-

nebſt dazu gehörigen Fenſtern, ſind ver
änderungshalber zu den billigſten Preiſen
zu verkaufen bei der Wittwe Friedrich
vor dem Geiſtthor.

im Gaſthofe „Zur go. denen Kugcel“ zum
Verkauf.

Mauerſteine, große
und kleine Form, und EChamottſteine,
ſind von heute ab in beſter Qualität ſtets Flur
vorräthig und werden billig verkauft Ran- S
niſche Straße Nr. 535 in den dreif

Beſte Varinas-Blätter, à Au
12 bei W. Thieme Comp.

Trauerweiden,
Oelweiden, Pappeln, Maulbeer- und ver h
edelte Pfirſichenbäume, auch Aepfel, Bir-

ſenkern; ferner eine Partie Miſtbeetkaſten

Ein ſtarker 4zölliger Leiterwagen ſtehe
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